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Kleine Anfrage
des Abg. Martin Rivoir SPD

und

Antwort
des Ministeriums für Verkehr

Radweg zwischen Ulm-Unterweiler und Ulm-Donaustetten 
entlang der L 240

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.  Wie ist der Stand der Planungen für den Radweg zwischen Ulm-Unterweiler 
und Ulm-Donaustetten entlang der L 240?

2.  Wie ist der Stand des Genehmigungsverfahrens und welche Behörde hat wel-
chen Zeitraum seit Beginn des Verfahrens für die Bearbeitung benötigt?

3. Wie ist der Stand des Grunderwerbs?

4.  Können für den Bau des Radwegs erforderliche Grundstücke enteignet werden 
und ist dies beabsichtigt?

5. Wer ist für die Realisierung federführend verantwortlich?

6. Wann wurde mit der Planung begonnen?

7.  Welche Finanzmittel von welcher Gebietskörperschaft stehen seit welchem 
Haushaltsjahr zur Verfügung?

8. Wann ist mit der Fertigstellung zu rechnen?

11.12.2024

Rivoir SPD

Eingegangen: 11.12.2024 / Ausgegeben: 23.1.2025



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 7991

2

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 17. Januar 2025 Nr. VM2-0141.3-27/215/3 beantwortet das 
Ministerium für Verkehr die Kleine Anfrage wie folgt:

1.  Wie ist der Stand der Planungen für den Radweg zwischen Ulm-Unterweiler und 
Ulm-Donaustetten entlang der L 240?

Zu 1.:

Die Planung des Radweges wurde per Vereinbarung der Stadt Ulm übertragen. 
Auch der Grunderwerb wird von der Stadt Ulm getätigt. Aufgrund von Grunder-
werbsschwierigkeiten waren mehrfach Umplanungen erforderlich. Die letzte über-
arbeitete Fassung der Genehmigungsplanung wurde dem Regierungspräsidium 
Tübingen im Dezember 2024 übergeben.

2.  Wie ist der Stand des Genehmigungsverfahrens und welche Behörde hat wel-
chen Zeitraum seit Beginn des Verfahrens für die Bearbeitung benötigt?

Zu 2.:

Eine rückblickende Aufschlüsselung einzelner Zeitbedarfe der beiden beteiligten 
Behörden Stadtverwaltung Ulm und Regierungspräsidium Tübingen ist im Detail 
nicht belastbar möglich. Die relativ lange Planungsdauer ist im Wesentlichen ge-
prägt durch die besonders schwierigen Grunderwerbsverhandlungen sowie den 
damit einhergehenden mehrfach erforderlichen Planänderungen. Die final abge-
stimmte Planung muss im nächsten Schritt in die Anhörung der Träger öffentlicher 
Belange gegeben werden, um das Baurecht zu erlangen.

3. Wie ist der Stand des Grunderwerbs?

Zu 3.:

Nach Angaben der Stadt Ulm ist der Erwerb der erforderlichen Flächen außerhalb 
der zuvor genannten Bereiche gesichert.

4.  Können für den Bau des Radwegs erforderliche Grundstücke enteignet werden 
und ist dies beabsichtigt?

Zu 4.:

Enteignungen sind nur mit einem rechtskräftigen Planfeststellungsbeschluss mög-
lich. Die Beantragung und Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens ist 
nicht beabsichtigt. Somit können die Grundstücke nur auf freiwilliger Basis er-
worben werden.

5. Wer ist für die Realisierung federführend verantwortlich?

Zu 5.:

Die Stadt Ulm hat mit Verweis auf den Umfang ihrer anstehenden Großprojekte im 
Zusammenhang mit der Landesgartenschau 2030 sowie der Sanierung des kom-
pletten Streckenzugs der B 10 darum gebeten, das Projekt nach dem Abschluss 
der Genehmigungsplanung an das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das 
Regierungspräsidium Tübingen, zurückgeben zu dürfen. Dem Wunsch kommt das 
Regierungspräsidium im Sinne einer möglichst baldigen Umsetzung nach.

6. Wann wurde mit der Planung begonnen?

Zu 6.:

Nach Angabe der Stadt Ulm wurde Anfang 2015 mit der Planung begonnen.
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7.  Welche Finanzmittel von welcher Gebietskörperschaft stehen seit welchem 
Haushaltsjahr zur Verfügung?

Zu 7.:

Die Maßnahme ist im Bedarfsplan Radwege an Bundes- und Landesstraßen im 
Vordringlichen Bedarf enthalten. Eine Finanzierung durch das Land kann vorbe-
haltlich der Bereitstellung der Haushaltsmittel erfolgen, sobald die baurechtlichen 
Voraussetzungen erfüllt sind.

8. Wann ist mit der Fertigstellung zu rechnen?

Zu 8.:

Nach Erlangung des Baurechts voraussichtlich in 2025 ist der Bau des Radweges 
in 2026 vorgesehen.

Hermann
Minister für Verkehr


